
SATZUNG DER HANSESTADT LÜBECK 

TEIL B - TEXT 

zum Bebauungsplan 04.36.06- Bei der Lohmühle /Stockelsdorfer Straße
(6. Änderung) 

Fassung vom 23.12.1997 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 

1.1 ln den Sondergebieten mit der Zweckbestimmung "Großflächige Einzelhan
delsbetriebe und sonstige Gewerbebetriebe" sind zulässig: 

1.1.1 Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten: 
Nicht-Zentrenrelevante Sortimente sind: 

- Möbel/Küchen /Badmöbei/Büromöbel 
- Baustoffe, Bauelemente, Sanitärbedarf, Fliesen, Eisenwaren, Rolläden, 

Markisen, Fenster, Türen, Werkzeuge, lnstallationsmaterial, Beschläge 
- Teppiche, Bodenbeläge 
- Holz 
- Öfen 
- Pflanzen, Pflege- und Düngemittel, Pflanzengefäße, Gartenmöbel, Garten-

werkzeuge, Zäune, Gartenhäuser, Gewächshäuser, Rasenmäher 
- Campingartikel 
- Kfz, Motorräder, Mopeds, Kfz-Zubehör, Motorradzubehör 
- Boote und Bootszubehör 
- Brennstoffe 

1.1.2 Zentrenrelevante Sortimente je Einzelhandelsbetrieb nach Ziff. 1.1.1 nur als 
branchenbezogene Randsortimente bis zu 10 % der realisierten Verkaufsflä
che, jedoch max. bis zu 400 m2 für Einzelhandelsverkaufsfläche 
Zentrenrelevante Sortimente sind: 

- Nahrlings- und Genußmittel, Reformhausartikel, Lebensmittelhandwerk 
- Papier-, Schreibwaren, Bücher 
- Antiquitäten 
- Kinderartikel 
- Kunst, kunsthandwerkliche und kunstgewerbliche Artikel 
- Pharmazeutischer Bedarf, Drogeriewaren, Kosmetika 
- Schnittblumen, Tiere, Zooartikel, Tiernahrung 
- Textilien (Oberbekleidung, Wäsche, Wolle, Kurzwaren, Stoffe, Schuhe, Le-

derbekleidung, Lederwaren, Modewaren, Hüte, Schirme) 
- orthopädische Artikel 
- Spielwaren, Bastelartikel, Sportartikel 
- Haushaltsartikel, Glas /Porzellan, Keramik, Geschenkartikel 
- Uhren, Schmuck 
- Foto- und Videogeräte und Zubehör, Optik 
- Musikalienhandel 
- Optische und feinmechanische Erzeugnisse, Haus- und Heimtextilien, Gar-

dinen und Zubehör, Einrichtungszubehör (ohne Möbel) 



- Elektrowaren (weiße und braune Ware), Unterhaltungselektronik, Computer 
- Nähmaschinen 
- Waffen und Jagdbedarf 
- Beleuchtungskörper 
- Fahrräder, Fahrradzubehör 

1.1.3 Einzelhandelsbetriebe zur Versorgung des Gebietes und sonstige Einzelhan
delsbetriebe in räumlicher und funktionaler Verbindung mit Herstellungs-, 
Wartungs- oder Reparaturbetrieben nur bis jeweils max. 200m2 BGF. Diese 
Begrenzung gilt nicht für Kraftfahrzeugbetriebe. 
(§ 11 (3) BauNVO) 

1.2 Neben den Nutzungen nach Ziff. 1.1 bis 1.3 die gewerblichen Nutzungen und 
sonstige Nutzungen gern. § 8 BauNVO, sofern sie nicht nach Ziff. 1.1 - 1.3 
ausgeschlossen sind. 
(§ 11 (3) BauNVO) 
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nachrichtlich Anlage 

TEIL---.B TEXT 
Bebauungsplan 04.36.04 - Bei der Lohmühle/Stockelsdorfer Str. -

I. Art der buulichen Nutzung 

ln den in der Planzeichnung festgesetzten Gewerbegebieten GE1 sind 
nur nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe zulässig, deren 
Liirm~:~mission an der Grenze des Baugebietes di~ flächenbezogenen 
Schalleistun<Jspegel iton 60 dß(A)/m 2 am Tage und tr!> dB(A)/m 2 nachts 
ll!Cilt überschreitet. Als Nachtzeit gilt der Zeitraum von 22.00 Uhr bis 
o.OO Uhr (§ l (4) + (5) ßauNVO). 

In dem Sondergebiet "Messen, Ausstellungen" sind nur Messehallen, 
Ausstellungshallen, Auktionshallen für Zuchtvieh, Zuchtviehställe, 
Hotels, Gaststätten und zugeordnete Verwaltungseinrichtungen zulässig 
(§ 11 (2) BauNVO). 

In den GE-Gebieten sind Einzelbetriebe zur Deckung des täglichen 
Bedarfs nicht zulässig (§ l (4) BauNVO). Ausnahme bilden solche 
ßetr iebe bis zu einer Größe von 100 m 2 BGF, die der Versorgung des 
Gebietes dienen (§ 1 (4) BauNVO). 

2. Bauweise 

In den Gebieten, in denen eine abweichende Bauweise festgesetzt ist, sifll 
bei Einhaltung seitlicher Grenzabstände auch Baukörper über 50 m Länge 
zugelassen. Baukörper dürfen auch auf die Grenze gebaut werden, wenn 
dieses aus innerbetrieblichen Gründen eines Gewerbebetriebes unbedingt 
erforderlich ist und keine bauordnungsrechtlichen Belange dem 
entgegenstehen (§ 22 (4) BauNVO). 

3. Höhe der baulichen Anlage 

In dem GE2-Gebiet bzw. GE3-Gebiet sind bei Geschäfts-, Büro-, 
Verwaltungs- und Hotelgebäuden auch Gebäude bis zu 6 bzw.in dem GE3-
Gebiet bis zu 7 Geschossen mit einer maximalen Firsthöhe von 20,0 m bzw. 
in dem GE3-Gebiet von 23,0 m über Oberkante der zugeordneten Fahrbahn 
zulässig (§ 16 (3) BauNVO). 

4. Anpflanzung und Erhaltl.l1g von Bäumen ood Sträuchern 

Die in der Planzeichnung für eine Anpflanzung und deren Erhaltung 
festgesetzten Tliichen sind mit Gehölzen der Schlehen-Hasel
Knickgesellschaft in einem Rasterabstand von mindestens 0,80 m zu 
bepflanzen. Die Pflanzungen sind dauernd zu unterhalten. o.,r 
Pflanzstreifen kann im Bereich der Zufahrtsstraße zu den Sportflächen 
zur Anlegung einer Grundstückszufahrt in einer Breite von 6,0 'n 
unterbrochen werden. 

Die in der Planzeichnung festgesetzten Bäume sind als heimische 
Laubbäume zu pflanzen und dauernd zu unterhalten(§ 9 (1) Nr. 25 a und 
25 b BßauG). 

Die in der Planzeichnung mit der Signatur eines zu erhaltenden Baumes 
gekennzeichneten Flächen innerhalb der überbaubaren Flächen durfen 
nicht überbaut werden. Die Bäume sind...zu erhalten (§ 9 (1) Nr. 10 und 
25 BBauG). 

5. Sichtwinkel 

In den in der Planzeichnung eingetragenen Sichtdreiecken, sowe1t sie in den 
Baugrundstücken liegen, dürfen Einfriedigungen sowie Hecken und 
Sträucher eine Höhe von 0, 70 m über zugeordneter Verkehrs fläche, sofern 
nicht eine niedrige Höhe festgesetzt ist, nicht überschreiten. 
(§ 9 (1) Nr. 10 und 25 BBauG). 



II. Festsetzungen über die äußere Gestaltoog baulicher Anlagen 

(§ 9 (4) BBauG, § 82 Landesbauordnung für Schleswig-Holstein (LBO) vom 
24.02.1983 (GVOBI. Schl.-Holst. Nr. 5, 5. 86)). 

1. Werbeanlagen 

Werbeanlagen, die in keinem Bezug zu den auf den Grundstücken 
befindlichen Gewerbebetrieben stehen, sind ausgeschlossen. 

2. Einfriedigungen 

Im Geltungsbereich des B~bauungsplanes sind Einfriedigungen 

der Straßenbegrenzungslinie und bis zur vorderen Baugrenze bis 
maximal 0,70 m, 
auf oder hinter der vorderen Baugrenze bis maximal 2,00 m, 
für lJaugrundstücke untereinander und zu den Grünflächen bis maximal 
2,UU rn 




